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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.2021

Norm

KHVG §24 Abs3

Rechtssatz

Nach § 24 Abs 3 Satz 2 KHVG besteht die Leistungsp1icht nicht, soweit ein anderer Haftp1ichtversicherer zur Leistung

verp1ichtet ist. Diese Bestimmung ordnet eine gesetzliche Subsidiarität an.Nach Paragraph 24, Absatz 3, Satz 2 KHVG

besteht die Leistungsp1icht nicht, soweit ein anderer Haftp1ichtversicherer zur Leistung verp1ichtet ist. Diese

Bestimmung ordnet eine gesetzliche Subsidiarität an.
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